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Vollzug der Baugesetze
Bebauungsplan Nr. 1.1 „Technologiepark Feistenberg"

Anhörung nach § 28 Absatz 1 VwVfG

Sehr geehrter Herr Dr. Müller,

der durch den Zweckverband Industriepark Oberelbe am 31.03.2025 als Satzung beschlossene
Bebauungsplan Nr. 1.1 ,,Technologiepark Feistenberg", bestehend aus der Planzeichnung, den
textlichen Festsetzungen und der Begründung, jeweils in der Fassung vom 31.01.2025, einschließ­
lich der redaktionellen Änderungen aus der von der Verbandsversammlung am 18.11.2024 be­
schlossenen Abwägung (Dokument Abwägung erstellt am 26.08.2024), wurde am 08.04.2025 dem
Landratsamt zur Genehmigung vorgelegt.

Nach umfangreicher Prüfung der eingereichten Unterlagen wurde festgestellt, dass der vorgelegte
Bebauungsplan nicht genehmigungsfähig ist, sodass angedacht ist, die von Ihnen begehrte Ge­
nehmigung nicht zu erteilen.

Gemäß§ 1 SächsVwVfZG1 i. V. m. § 28 Absatz 1 VwfG? ist bei Erlass eines Verwaltungsaktes,
der in die Rechte eines Beteiligten eingreift, dem Beteiligten Gelegenheit zu geben, sich zu den für
die Entscheidung erheblichen Tatsachen zu äußern.

Sie erhalten daher die Gelegenheit, sich bis zum 06.10.2025 zu den nachfolgend dargestellten
Versagungsgründen zu äußern. Sofern Sie ein Verfahren zur Heilung der Mängel anstreben, bitte

' Gesetz zur Regelung des Verwaltungsverfahrens- und des Verwaltungszustellungsrechts für den Freistaat
Sachsen vom 19. Mai 2010 (SächsGVBI. S. 142), das zuletzt durch Artikel 8 des Gesetzes vom 31. Januar
2024 (SachsGVBI. S. 83) geändert worden ist - SächsVwVfZG.

? Verwaltungsverfahrensgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 2003 (BGBI. I S. 102),
das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15. Juli 2024 (BGBI. 2024 I Nr. 236) geändert worden ist -
VwVfG.
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ich um eine entsprechende Rückmeldung. Sollten wir bis zur angegebenen Frist keine Rückmel­
dung erhalten, wird der Vorgang anhand der Aktenlage entschieden.

Rein vorsorglich weise ich Sie darauf hin, dass eine Verlängerung der Anhörungsfrist nicht möglich
ist, da die behördliche Entscheidung bis spätestens 09.10.2025 erfolgen muss.

Gründe

Der vorliegende Bebauungsplan nach § 8 Absatz 2 Satz 2 BauGB? bedarf gemäß § 10 Ab­
satz 2 Satz 1 BauGB der Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde. Als örtlich und sachlich
zuständige höhere Verwaltungsbehörde fungiert gemäß § 1 SächsVwVfZG i. V. m. § 3 Ab­
satz 1 Nummer 1 VwVfGi. V. m. S 85 Absatz 1 SächsBO das Landratsamt des Landkreises Säch­
sische Schweiz-Osterzgebirge.

Die Genehmigung des Bebauungsplanes darf nach § 10 Absatz 2 Satz 2 i. V. m. § 6 Ab­
satz 2 BauGB nur versagt werden, wenn der Bebauungsplan nicht ordnungsgemäß zustande ge­
kommen ist oder dem Baugesetzbuch, den auf Grund des Baugesetzbuches erlassenen oder sons­
tigen Rechtsvorschriften widerspricht.

Der digital bereits am 08.04.2025 eingereichte Bebauungsplan Nr. 1.1 ,,Technologiepark Feisten­
berg", dessen Genehmigung seitens des Zweckverbandes Industriepark Oberelbe am 09.04.2025
beantragt wurde, entspricht in nachfolgender Hinsicht nicht den gesetzlichen Anforderungen:

Angesichts der für alle Industriegebietsflächen innerhalb des Geltungsbereichs geplanten Schall­
kontingentierung und der damit einhergehenden Verfehlung des Gebietscharakters des Industrie­
gebiets nach§ 9 BauNVO5, ist von einem Etikettenschwindel auszugehen. Der Bebauungsplan 1.1
,,Technologiepark Feistenberg" ist infolgedessen als materiell rechtswidrig einzustufen und nicht
genehmigungsfähig.

Gebietscharakter:

Der als Vorhabenträger fungierende Zweckverband Industriepark Oberelbe beabsichtigt mit der
Aufstellung des Bebauungsplans 1.1 ,,Technologiepark Feistenberg" die Festsetzung mehrerer In­
dustriegebietsflächen gemäß § 9 BauNVO. Laut § 9 Absatz 1 BauNVO dienen Industriegebiete
ausschließlich der Unterbringung von Gewerbebetrieben, und zwar vorwiegend solcher Betriebe,
die in anderen Baugebieten unzulässig sind. Derartige Betriebe müssen in dem Gebiet überwiegen
und dieses prägen.6

Als hilfreiches Kriterium für die Auslegung des Merkmales ,,erheblich störender Betriebe" gilt die
immissionsschutzrechtliche Zuordnung der im Anhang 1 der Vierten Verordnung zur Durchführung
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (4. BlmSchV) enthaltenen Tabelle. Voraussetzung für die
normative Gebietstypik des Industriegebiets ist folglich eine im Vergleich zu anderen Baugebiets­
typen wesentlich weitreichendere Toleranz gegenüber erheblich störenden Betrieben, die ihren
Ausdruck insbesondere in immissionsschutzrechtlichen Zulässigkeitsmaßstäben findet, wie sie nur

3 Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBI. IS. 3634), das zuletzt
durch Artikel 5 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBI. 2025 I Nr. 189) geändert worden ist - BauGB.

4 Sächsische Bauordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. Mai 2016 (SächsGVBI. S. 186), die
zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 1. Marz 2024 (SächsGVBI. S. 169) geändert worden ist -
SächsBO.

5 Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI. I S. 3786),
die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (GBI. 2023 I Nr. 176) geändert worden ist -
BauNVO.

6 Vgl. Pützenbacher in Bönker/Bischopink, 4. Aufl. 2025, BauNVO § 9 Rn. 18
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im Industriegebiet denkbar und angebracht erscheinen. Pützenbacher spricht insoweit von einer
,,Untergrenze für Immissionen", die in der Form nur für das Industriegebiet existiere.7 Erst dieser,
nur für Industriegebiete zulässige Störgrad lässt eine deutliche Abgrenzung zum Gewerbegebiet
nach § 8 BauNVO zu.

Die Rechtsprechung sieht in Industriegebieten den einzigen Baugebietstyp der Baunutzungsver­
ordnung, in dem erheblich störende Gewerbebetriebe untergebracht werden können.8

Ausweislich der Kommentierung ist prägendes Element für den Baugebietstyp des Industriegebie­
tes ein über den zulässigen Störgrad in Gewerbegebieten hinausgehender und nach oben nicht
begrenzter Störgrad. Die Hauptnutzung im Industriegebiet stellen folglich Gewerbebetriebe dar, die
mehr als nicht erheblich belästigend sind. Insoweit besteht eine Verbindung zwischen den im In­
dustriegebiet zulässigen Störgrad und den, das Industriegebiet prägenden, Gewerbebetrieben.9

Daher hat die vom Vorhabenträger angedachte Schallkontingentierung für alle als Industriegebiet
ausgewiesenen Teilgebiete zur Konsequenz, dass der Gebietscharakter infolge der damit einher­
gehenden deutlichen Einschränkung für erheblich störende Betriebe nicht gewahrt werden kann.

Rechtlich kann eine Gliederung des Baugebiets nach unterschiedlichen Emissionskontingenten nur
auf S1Absatz 4 BauNVO gestützt werden, wenn es sich nicht um einen vorhabenbezogenen Be­
bauungsplan i. S. d. $ 12 BauGB handelt. " Gemäß S 1 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 BauNVO können
für die in den §§ 4 bis 9 bezeichneten Baugebiete im Bebauungsplan für das jeweilige Baugebiet
Festsetzungen getroffen werden, die das Baugebiet nach der Art der Betriebe und Anlagen und
deren besonderen Bedürfnissen und Eigenschaften gliedern. Zu den Eigenschaften im Sinne die­
ser Vorschrift zählt auch das Emissionsverhalten von Betrieben und Anlagen, das anerkannterma­
ßen durch Emissionskontingente nach DIN 45691 erfasst werden kann.11

Anlass dieser Festsetzung im Sinne des Lärmschutzes ist laut Begründung zum Vorhaben die Ein­
haltung der Grenzwerte gegenüber den ,,nächstgelegenen störempfindlichen Nutzungen in der Um-
gebung" gemäß TA-Lärm.12 •

Felgende Kontingente13 werden in der Entwurfsfassung für die als Industriegebiet festgesetzten
Teilflächen vorgesehen:

7 Ebd.
8Vgl. BVerwG, Urteil vom 18. November 2010 -- 4C 10/09 -, BVerwGE 138, 166-181, Rn. 2.
9 Vgl. Söfker/Blechschmidt in Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger, 158. EL Februar 2025, BauNVO § 9,
Rn 12

10 Vgl. OVG Bautzen (1. Senat), Urteil vom 07.04.2022 -1 C 1/20 Rn. 23 ff
11 Vgl. Sächsisches Oberverwaltungsgericht, Urteil vom 7. April 2022 -1 C 1/20-, Rn. 25, juris.
1? Begründung zum Bebauungsplan 1.1 „Technologiepark Feistenberg", S. 89
19 Begründung zum Bebauungsplan 1.1 „Technologiepark Feistenberg", S. 95

Emissionskontingente Lex in dB

Teilfläche i Lex,tags Lex, nachts
D1.1n 65 52
01.1s 65 65
O1.2n 65 52
D1.2s 65 58
01.3 65 50
D2.1 65 48
D2.2 65 48
02.3 65 48
D2.4 65 45
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03 65 48
04.1 65 50
D4.2 65 50
Lek,tags / Lex, nachts = Emissions-kontin-
gent tags / nachts

Besonders gravierend würde sich die geplante Beschränkung auf den Nachtbetrieb von beispiels­
weise Industrie- oder Produktionsanlagen auswirken. Lediglich die 8.360 m2 überbaubare Fläche
umfassende Teilfläche D1.1 s, weist mit einer Kontingentierung von
Lex 65/65 dB einen nächtlichen Grenzwert in Höhe des ansonsten tagsüber geltenden Grenzwertes
auf.

Zur Wahrung der Zweckbestimmung muss jedoch mindestens ein Teilgebiet vorhanden sein, das
mit Emissionskontingenten belegt ist, die jeden nach § 9 BauNVO zulässigen Betrieb ermögli­
chen.14

Der Vorhabenträger geht davon aus, dass mit einer Schallkontingentierung von Lex 65/65 dB auf
einer überbaubaren Fläche von 8.360 m2 diese Anforderung erfüllt sei. Als Begründung führt er
eine in der DIN 18005-1 getroffene Aussage15 darüber an, dass im Falle der Ungewissheit über die
Art der Anlage in einem Industriegebiet von einem Schallleistungspegel von 65 dB auszugehen
ist.16 Dieser in der DIN 18005-1 unter Nr. 5.2.3 angeführte Wert dient jedoch lediglich als fiktiver
Hilfswert für die Berechnung von Abstandsgeboten in Industriegebieten ohne Emissionsbegren­
zung; aus dieser in einem bestimmten Kontext zu verortenden Angabe kann nicht grundsätzlich
abgeleitet werden, dass ab einer Schallkontingentierung von 65 dB von einer Begrenzungsfreiheit
im Industriegebiet auszugehen ist. Denn auch eine Kontingentierung in dieser Höhe stellt letztlich
eine Begrenzung dar und erfüllt infolgedessen nicht die Voraussetzungen zur Ansiedlung aller po­
tenziell im Industriegebiet zulässigen Betriebe.

Die DIN-Norm 18005-1 wird zwar mangels Alternativen bisweilen als Maßstab für die Frage heran­
gezogen, wie hoch das Emissionskontingent für die Unterbringung aller nach § 9 BauNVO zulässi­
gen Betrieb sein muss.17 Ob aber ein Emissionskontingent, das die Unterbringung jedes Betriebs
nach § 9 BauNVO formal garantieren würde, aus der Regelung in Nr. 5.2.3 der DIN 18005-1 abge­
leitet werden kann, ist bisher noch nicht höchstrichterlicher geklärt.18 In jedem Fall ist davon aus­
zugehen, dass in einem Industriegebiet insbesondere der gebietstypische Nachtbetrieb eines nach
§ 9 BauNVO zulässigen Industriebetriebs ohne aufwendige Lärmschutzmaßnahmen zur Einhaltung
der Emissionskontingente seitens des Betriebes möglich sein muss.19

Eine Begrenzung von gebietstypischen Lärmemissionen auf die Tageszeit steht der Wahrung des
Gebietscharakters entgegen, denn zu jenen Betrieben, die nach§ 9 BauNVO allgemein zulässig
sind, zählen insbesondere solche, die auch oder vorwiegend in der Nacht Lärmemissionen verur­
sachen." Somit würde eine uneingeschränkte Ansiedlung aller Industriebetriebe verhindert wer­
den.

1Vgl. BVerwG, Urteil vom 7. Dezember 2017 -4 CN 7/16-, BVerwGE 161, 53-59, Rn. 15.
15 DIN 18005-1 Schallschutz im Städtebau, Teil 1: Grundlagen und Hinweise für die Planung. 2002, S. 11.
16 Vgl. Begründung zum Bebauungsplan 1.1 „Technologiepark Feistenberg", S. 96; Vgl. Schalltechnische

Untersuchung zum Bebauungsplan 1.1,Technologiepark Feistenberg", Geräuschkontingentierung, S. 10.
'7 Vgl. VGH Mannheim, Urt. vom 06.06. 2019 3S2350/15 bb) (2.1).
1 Vgl. Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, Urteil vom 15. Juni 2021 -- 15 N, 20.1650 -, Rn 42, juris.
19 Vgl. Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, Urteil vom 15. Juni 2021 - 15 N, 20.1650 -, Rn 42, juris; VGH

Mannheim, Urt. vom 06.06.2019 3S2350/15 (2.1).
20 Vgl. Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, Urteil vom 15. Juni 2021-- 15 N, 20.1650 -, Rn 43, juris
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Ausweislich der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist die allgemeine Zweckbestim­
mung eines Industriegebietes nicht bereits dadurch gewahrt, wenn für ein Teilgebiet Emissions­
kontingente festgesetzt sind, die die Zulassung von Betrieben ermöglichen, die wegen ihres Stö­
rungspotenzials in einem Gewerbegebiet nicht zulässig wären. Gemäß § 9 Absatz 1 BauNVO die­
nen Industriegebiete ausschließlich der Unterbringung von Gewerbebetrieben und dabei vorwie­
gend solchen Betrieben, die in anderen Baugebieten unzulässig sind. Wird die Regelung des
§ 9 Absatz 1 BauNVO im Kontext zu § 8 Absatz 1 BauNVO betrachtet, folgt daraus, dass die
Zweckbestimmung eines Industriegebietes in der Unterbringung von Gewerbebetrieben liegt, die
erheblich belästigen. Eine Begrenzung des zulässigen Störgrades hat in diesen Gebieten gerade
nicht zu erfolgen. Wird ein Industriegebiet nach Emissionskontingenten gegliedert, so ist dieser
Zweckbestimmung Rechnung zu tragen. Werden mit den Emissionskontingenten Gewerbebetriebe
ab einem gewissen Störgrad im gesamten Industriegebiet ausgeschlossen, so wird die allgemeine
Zweckbestimmung des§ 9 Absatz 1 BauNVO verfehlt.21

Dieser Rechtsprechung hat sich auch das Sächsische Oberverwaltungsgericht angeschlossen und
festgestellt, dass die Festsetzung von Industriegebieten als Abweichung von dem abschließenden
Katalog der nach § 9 BauGB und der Baunutzungsverordnung zulässigen Festsetzungen eine Art
,,Etikettenschwindel" darstellt.22 Durch das OVG Bautzen wurde bestätigt, dass für jenes Teilgebiet,
welches als von jeglicher Begrenzung frei seiendes deklariert wird, auch eine Lärmkontingentierung
von 70/71 dB eine unzulässige Begrenzung darstellt.23

Flächenanteil des als unbegrenzt geltenden Teilgebiets an der Gesamtfläche:

Unbenommen der Frage nach der Zulässigkeit einer auf der als uneingeschränkt angesehenen
Teilfläche D1 .1 s geplanten Lärmkontingentierung gemäß DIN 18005-1 ist die Teilfläche D1 .1 sauf­
grund ihrer kleinen Größe und Singularität als nicht hinreichend gebietsprägend zu betrachten. Die
vermeintlich unbeschränkte Teilfläche D1 .1s, die mit einer Emissionskontingentierung von
65/65 dB belegt ist, umfasst eine Gesamtfläche von 14.000 m? und eine überbaubare Fläche von
8.360 m2.

Das OVG Münster kam mit dem Urteil vom 17.08.2020, zu dem Schluss, dass eine „Wahrung der
grundsätzlichen Zweckbestimmung" nicht gewährleistet ist, wenn die als unbegrenzt geltende Teil­
fläche nur 2 % des Gewerbegebietes ausmacht (0,12 ha auf 6 ha).? Geht man davon aus, dass
das OVG Münster von der unbereinigten Gesamtfläche des Gewerbegebietes ausging, ergibt sich
für den Bebauungsplan 1.1,Technologiepark Feistenberg", der eine Gesamtfläche von 140 ha hat,
bei einer Teilflächengröße von 1,4 ha ein Anteil von exakt 1 %, was weit unter dem vom OVG
Münster als unzulässig erklärten Anteil liegt.

Dieser Flächenanteil konterkariert die Einhaltung des Gebots derWahrung der allgemeinen Zweck­
bestimmung bzw. des Gebietscharakters des Baugebiets, da für den überwiegenden Großteil des
als Industriegebiet etikettierten Baugebiets eine immissionsschutzrechtliche Einschränkung vor­
liegt, die einer Ansiedlung erheblich störender Betriebe entgegensteht.

Zudem wird als Nachteil der Reduktion des Freihaltens von jeder Lärmemissionskontingentierung
auf ein einziges Teilgebiet die Möglichkeit eines sich einstellenden „Windhundrennens von Inves­
toren" um die zulässige Lärmmenge benannt. Denn die Anforderungen an eine Gliederung nach

21 Vgl. BVerwG, Beschluss vom 7. März 2019 -4 BN 45/18 -, Rn. 6, juris; BVerwG, Urteil vom 18. Februar
2021-4 CN 5/19 -, Rn. 13, juris; Vgl. BVerwG, Urt. v. 18.2.2021 -4 CN 5/19 Rn. 13

22 Vgl. Sächsisches Oberverwaltungsgericht, Urteil vom 7. April 2022 -- 1 C 1/20 -, Rn. 25, juris.
23 Vgl. OVG Bautzen (1. Senat), Urteil vom 07.04.2022 -1C 1/20 Rn. 24

Hierzu ebenso BVerwG, Urt. v. 18.2.2021 -4 CN 5/19 (VGH Mannheim) Rn. 13
3 Vgl. OVG Munster (2. Senat), Urteil vom 17.08.2020 -2 D 25/18.NE Rn. 28.
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S1Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 BauNVO könne es erschweren, Immissionskonflikte zwischen ge­
werblichen Nutzungen und schutzbedürftiger Wohnbebauung durch Lärmemissionsbeschränkun­
gen zu lösen.?°

Demzufolge ist der vom Vorhabenträger im Planungsentwurf vorgesehene Anteil jener Industrie­
gebietsflächen, die als uneingeschränkt ausgewiesen werden, für die Wahrung des Gebietscha­
rakters als unzureichend zu bewerten.

Planerischer Wille der Gemeinde:

Die Wirksamkeit einer· baugebietsübergreifenden Gliederung in einem Bebauungsplan hängt davon
ab, dass auch ein darauf gerichteter Wille der Gemeinde zugrunde liegt, der in geeigneter Weise
in den Bebauungsplanunterlagen dokumentiert worden ist. Hierbei ist es wichtig, dass die eigen­
ständige Ausübung der Planungshoheit der Gemeinde erkennbar ist, denn es gehört zu einer ge­
ordneten Städtebaupolitik, dass sich die Gemeinde grundsätzlich klar darüber wird - und zwar auch
über den Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses hinaus - welche Baugebiete zukünftig die Funktion
als Gewerbe- oder Industriegebiet übernehmen sollen.26

Die festgesetzten Emissionskontingente in allen Teilgebieten, die durch die Gebietsgliederung er­
möglicht wird, sind im vorliegenden Fall jedoch durch die äußeren Gegebenheiten zwingend erfor­
derlich. Denn sie dienen ausschließlich dem Schutz der umliegenden Wohnbebauung und des Ba­
rockgartens, indem ausschließlich durch die Kontingentierung die anzusetzenden Immissionsricht­
werte der TA Lärm für die schutzbedürftige Umgebung eingehalten werden können27 So wird in der
Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan 1.1 ,,Technologiepark Feistenberg" aufge­
führt, dass eine durch einen uneingeschränkten Betrieb zu erwartende Überschreitung der Immis­
sionsrichtwerte bei Nacht durch eine Geräuschkontingentierung zu begrenzen ist.?° Die in besagter
schalltechnischer Untersuchung enthaltene Karte 3 ,,Kontingentierungsvorschlag Nacht" verdeut­
licht zusätzlich, dass erst durch die nächtlichen Kontingentierungen die bei Nacht anzusetzenden
Immissionsrichtwerte eingehalten werden können.29

Dabei sei an dieser Stelle an die bereits oben aufgeführte Darlegung verwiesen, dass eine aus­
schließlich zur Tageszeit mögliche unbegrenzte Lärmemissionen ebenso eine uneingeschränkte
Ansiedlung aller Industriebetriebe verhindert3° und auch dadurch die Zweckbestimmung des In­
dustriegebiets nicht gewahrt werden kann.?

Die Umsetzung der Kontingentierung erfolgt dementsprechend nicht freiwillig und unterliegt somit
nicht dem planerischen Willen des Zweckverbands. Die Realisierung der Lärmemissionskontingen­
tierung erfolgt ausschließlich auf Grund einer einzuhaltenden Norm. Ein eigenständiger planeri­
scher Wille des Zweckverbands, der die baugebietsübergreifende Gliederung durch Kontingentie­
rung begründet, ist sowohl in der Begründung als auch im Bebauungsplan selbst nicht erkennbar.

25 Vgl. BVerwG, Urt. v. 18.2.2021--4 CN 5/19 (VGH Mannheim) Rn. 16; Vgl. Bayerischer Verwaltungsge­
richtshof, Urteil vom 15. Juni 2021 - 15 N, 20.1650 -, Rn 47, juris.
26 Vgl. BVerwG Urt vom 7. Dez. 2017 -4 CN 7.16-, Rn. 17, juris.
27 Vgl. Begründung zum Bebauungsplan 1.1 „Technologiepark Feistenberg", S. 89, S. 96.
28 Vgl. Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan 1.1 „,Technologiepark Feistenberg", Geräusch­

kontingentierung, S. 6.
29 Vgl. Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan 1.1 „,Technologiepark Feistenberg", Geräusch­

kontingentierung, Karte 3„Kontingentierungsvorschlag Nacht", S. 13.
30 Vgl. Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, Urteil vom 15. Juni 2021- 15 N, 20.1650 -, Rn 43, juris.
31 Vgl. BVerwG, Beschluss vom 7. Marz 2019 - 4 BN 45/18 -, Rn. 6, juris; Vgl. BVerwG, Urteil vom 18.

Februar 2021 -4 CN 5/19 -, Rn. 13, juris.
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Weitere Feststellungen

1.
Ungeachtet der für unzureichend befundenen Form der Lärmemissionskontingentierung in allen
Teilgebieten des Industriegebiets sowie des als zu gering eingeschätzten Flächenanteils des als
uneingeschränkt ausgewiesenen Teilgebiets D1.1s ist die durch das Zusammenwirken dieser und
anderer Beschränkungen standortprägende Gesamtbeeinträchtigung in Bezug auf den Betrieb in­
dustrieller Gewerbe ein weiterer Aspekt, der die Wahrung des Gebietscharakters und seiner spe­
zifischen Zweckbestimmung problematisiert. Neben der Emissionsbeschränkung nimmt der Vor­
habenträger aus Gründen des Schutzes des Landschaftsbildes und der adäquaten Berücksichti­
gung der Belange des Denkmalschutzes eine Höhenbeschränkung für Gebäudekörper vor. Ferner
wird die Trinkwasserversorgung nur mit den gesetzlich geforderten Mindestkapazitäten für ein In­
dustriegebiet mit 15,1 I/s entsprechend erfüllt. Der anzusetzende Wert für die Abwasserentsorgung
richtet sich auf Grund von nicht existierenden Bedarfswerten für Industriegebiete mit 17,1 I/s nach
gemischten Gewerbegebieten. 32 Die Ansiedlung von Betrieben mit einem großen Wasserbedarf
und hohem Schmutzwasseranfall wird dadurch ebenfalls auf dem gesamten Industriegebiet einge­
schränkt.

Das Industriegebiet nach § 9 BauNVO dient einer auf den Gebietstypus zugeschnittenen und inso­
fern allgemeinen Zweckbestimmung. Diese allgemeine Zweckbestimmung darf durch die planeri­
schen Festsetzungen nicht verloren gehen, da sonst die nach S1Absatz 3 Satz 1 BauNVO beste­
hende Pflicht, im Bebauungsplan ein in S1Absatz 2 BauNVO bezeichnetes Baugebiet festzuset­
zen verletzt werden würde."?

Da jedoch „das Baugebiet bei einer Gesamtbetrachtung noch seinen planerischen Gebietscharak­
ter bewahren"" muss, ist vor dem Hintergrund des Zusammenwirkens der eben genannten Be­
schränkungen die Möglichkeit der Ansiedlung aller in einem Industriegebiet potenziell zulässigen
Betriebe als nicht oder nur unzureichend gewährleistet einzustufen.

2.
In der ,,Standorteinordnung Teil II", die als wesentlicher Bestandteil des Bedarfsnachweises seitens
des Vorhabenträgers ausgewiesen wurde, wird bemerkt, dass es im Untersuchungsraum „Wirt­
schaftsraum Oberelbe" einen derzeit unbefriedigten Bedarf an hauptsächlich „großen Industrieflä­
chen" gibt."° Auch anderen Außerungen des Zweckverbandes kann man entnehmen, dass das
Planungsziel die Schaffung eines Angebots für den industriellen Sektor ist.

Die Wahl des Baugebietstyps ist gerade im Außenbereich insofern relevant für das Planungserfor­
dernis bzw. den Bedarf, als sie vor dem Hintergrund der raumordnerischen Ziele zur Vermeidung
der Neuinanspruchnahme von landschaftlichen Freiräumen oder landwirtschaftlichen Nutzflächen
maßgeblich über die Zweckbestimmung des gewählten Baugebiets sowie die Umgebungsansprü­
che des geplanten Vorhabens legitimiert wird. Konkretisiert wird die raumordnerische Priorisierung
der Innenentwicklung einerseits durch das Ziel 2.2.1.4 des Landesentwicklungsplans (LEP) 2013,
welches die „Festsetzung neuer Baugebiete außerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile"
nur für zulässig erklärt, „wenn innerhalb dieser Ortsteile nicht ausreichend Flächen in geeigneter
Form zur Verfügung stehen. "36 Andererseits legt das Ziel 2.2.1. 7 die Wiedernutzbarmachung von
gewerblichen und industriellen Brachen nahe, sofern die „Markfähigkeit des Standortes gegeben

32 Begründung zum Bebauungsplan 1.1,Technologiepark Feistenberg", S. 66.
33 Vgl. BVerwG, Beschluss vom 6. Mai 1996 - 4 NB 16/96 -, Rn. 8, juris.
Vgl. BVerwG Beschl. v. 6.5.1996 -- 4 NB 16.96, Abschnitt [3]
35 Vgl. Regionale Standorteinordnung Teil II. Architektur- und Ingenieurbüro Kasparetz - Kuhlmann GmbH

2019. S. 46 sowie auch S. 5 und 6.
36 LEP 2013 Ziel 2.2.1.4
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ist"37. Grundsätzlich sind nach S 1Absatz 4 BauGB Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung
anzupassen.

Der oben näher erläuterte Versagungsgrund, der auf den sich aus der Lärmkontingentierung erge­
benden „Etikettenschwindel" abstellt, impliziert, dass die derzeit vorliegende Planung Bedingungen
konstituiert, wie sie unter dem Maßstab der Systematik der Baugebietstypen eher dem Gewerbe­
gebiet nach § 8 BauNVO zugeordnet werden müssen.

Da aber ein Gewerbegebiet nach § 8 BauNVO aufgrund seiner spezifischen Zweckbestimmung,
welche die Ansiedlung nicht erheblich störender Betriebe in den Mittelpunkt stellt, auf den Außen­
bereich nach § 35 BauGB nicht in solchem Maße angewiesen ist, wie ein Industriegebiet, hätte der
Verlust des Status als Industriegebiet erhebliche Auswirkungen auf die Beurteilung des Bedarfs
und des Planungserfordernisses, da sowohl die Ziele der Raumordnung als auch die Grundsätze
der Bauleitplanung gemäß S 1Absatz 5 Satz 3 sowie Absatz 6 Nummer 5 und 7 BauGB in diesem
Beurteilungskontext ein höheres Gewicht besäßen. Zur Wechselseitigen Beziehung zwischen Pla­
nungserfordernis und übergeordneten Regelungen und Gesetzen schreiben Ernst/Zinkahn/ Bielen­
berg/Krautzberger/Söfker:

,,Die von der Rechtsprechung entwickelten Grenzen der Planungsbefugnis und damit der Erforder­
lichkeit der Bauleitplanung iSd S 1 Abs. 3 Satz 1 stützen sich wesentlich auf Anforderungen und
sonstige (Beachtens-)Pf/ichten aus Regelungsbereichen des BauGB und von Fachgesetzen. d. h.
diese werden als Schranken der Erforderlichkeit iSd § 1 Abs. 3 Satz 1 verstanden. Innerhalb des
BauGB werden sie wesentlich aus den Grundsätzen der Bauleitplanung nach § 1 Abs. 5 bis 7 und
$ 1a abgeleitet. "°
,,Die Erforderlichkeit iSd § 1 Abs. 3 Satz 1 ist - nach ständiger Rechtsprechung - zu verneinen,
wenn bestimmte Anforderungen an die Grundsätze derBauleitplanung verletzt werden. Auch wenn
[. . .] diese Grundsätze den Gemeinden weite Gestaltungsmöglichkeiten gewähren, können sie sich
doch in der einen oder anderen Beziehung in Bezug auf die Erforderlichkeit iSd § 1 Abs. 3 Satz 1
als Begrenzung der Planungsbefugnisse darstellen. "39

Im Ergebnis der Prüfung ist festzuhalten, dass aus den zuvor dargestellten Gründen eine Geneh­
migung des Bebauungsplanes Nr. 1.1 .,Technologiepark Feistenberg" nicht in Aussicht gestellt wer­
den kann.

Eine Genehmigungsfähigkeit des Bebauungsplanes kann nur durch ein ergänzendes Verfahren mit
Wiederholung der Verfahrensschritte nach § 3 Absatz 2 BauGB erreicht werden.

Mit freundlichem Gruß

8>
S. Köhler
Stabsstellenleiter

a7 LEP 2013 Ziel 2.2.1.7
38 Krautzberger/Söfker in Ernst/Zinkahn/Bielenberg, 158. EL Februar 2025, BauGB $ 1 Rn. 32
39 Ebd.


